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RS UVS Kärnten 1998/09/04 KUVS-
1662/6/97
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.09.1998

Rechtssatz

Kommt es zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden, so besteht eine Mitwirkungsverp2ichtung im Sinne des § 4

Abs 1 lit c der StVO. Es kommt somit zu einer amtlichen Tatbestandsaufnahme. Kommt es dazu, obliegt dem

Berufungswerber die Verp2ichtung,  Angaben zu seiner Person zu machen, jedoch nicht die Verp2ichtung, Aussagen

über den Unfallshergang zu machen. Es ist ihm dementsprechend auch die Flucht aus dem Rettungsfahrzeug nicht als

Verletzung der Verpflichtung im Sinne des § 4 Abs 1 lit c StVO vorzuwerfen. (Einstellung des Verfahrens)

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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